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ültigkei Dispe

EınemTassung auch durch all us der Gerichtspraxis.
Katholiken, er e1iNe katholische Lhe geschlossen hatte, späater
aber Protestant wurde und qls solcher die Lösung SC1INET nicht
vollzogenen Eheanstrebte, wurde qals Akatholiken VO den OMN11-
schen Behörden die Rolledes Orators nicht zugestanden.

Was kann also Ernestine tun? Waıiıll S1e nıcht wieder katho-
lısch werden, annn S1IC, VIS et metus öffentlich ist, dem
Promotor Justitiae ZU Zwecke der Klageerhebung 1N€e€ Anze1ige

machen (Com interpr. Februar 1930, XXI, 196)
oder beim eiligenOffizitum ULn:ausnahmswelse Gewährung. der

‚ Klageberechtigung.ansuchen.
TLAZ. PPOF Dr LTG

(Ist die Gültigkeit derDispensation VvVom Willen, dispen-
siert werden, abhängig?) N  T  achstehender all wurde. ZBe-
gutachtung vorgelegt: Ferdinand wurde VO SEINEN Eltern

drängt, 1ne bestimmte Eihe einzugehen. Es stand dieser Ehe aber A
das Hındernis der Verwandtschaft des zwelıten.gleichen Grade  i  z
der Seitenlinie entgegen. Der Pfarrer erwirkte den BrauHteuten

die erforderliche Dispensation. Daraufhin wurde die Ehe ST
schlossen. Dieselhbe gestaltete ıch qalsbald_ unglücklich und
Ferdinand strebte eim kirchlichen Ehegericht dıe Ungültig-

_keiıtserklärung SE1INET Ehe capıte. VIS et metus all Die Bewels-
führung er WwW1e5s5 ıch als schwierig, da der erforderliche Grad der
FKurchteinflößung nıicht nachgewiesen werden konnte. Nun macht
Ferdinand eltend, daß dıeDispensation Ehehindernis
ar nıcht gewollt, daß erPfarrer: ohne Bıtte LLr Dıspen-
satıon angesucht habe Es N  eldeshalb die Dispensation VO Ehe-
hiındernis undamıt auch Ehe ungültig. Was ıst darauf

Sagen /
. Dadurch,- daß .Ferdinand 158288 Informativexamen erschien,

dası Ehehindernis :angabund un Veranlassung Ur Irauung bat,
hat wohl auch Zustimmung ZUD Ansuchen u11 Behehung
es Ehehindernisses egebenAber auch abgesehen davon ist

Dispensation, die ohne Ansuchen des Dispensierten ewährt WI1rd,
giltsg. Nach an ist die Dıspensation 1N€ le.  1S5 relaxatıo
Casu speclalı, erteıilt Gesetzgeber oder e1iN€em mıtder
nötıgen Vollmacht Ausgestatteten. Das Ansuchen unı Dis-
pensatıon gehört nıcht AA den Erfordernissen der Gültigkeit der
Dispensation. Damit stimmt auch die Praxı1ıs.: Dispensen U

Fastengebote werden erteıilt und ind gültig, ohne daß die Ein-
zeinen. darum ansuchen. Dieser Grundsatz‘gilt auch für Ehedi

_ pensen. Besonders die sanationes radıce (can. 1138 I

damıt auch dıe ehebung der entgegenstehenden Hındernisse
: könnenohne Wissen und daher auch ohne Ansuchen der ar-

telıen erfolgen. Es annn also Ferdinand die ültigkeıt ' SeINer \A  he
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wegen mangelnden Wıllens be1i der ispensbewerbung nıcht 1)12-
rechten.

(Gira7 Prof Dr Haring
(Eine bedenkliche Ehedispens.) Der Israelite Abraham

russischer Nationalitaät heiratete standesamltlich London* 4A1l
Oktober 1913 die orthodoxe Olga; der Staatsangehörigkeit

nNnach ebenfalls 111e Uussin Nach der ITrauung nahmen S16 ihren
Wohnsitz Parıis bis U Jahre 1925 Da jedoch der Ehe cdie
Harmonie tehlte, und Olga TOTLZ zwölfjähriger. Ehe dem kinder-
hebenden Abraham keine Kinder schenkte, kam bel Abraham

den schwersten Verfehlungen die eheliche Treue Ver-
ehr mıt SC1INerTr Tante Rebekka, dıie 1 Kngland wohnte. Olga erfuhr
VO diesen traurigen Verhältnissen und klagte London quf Ehe-

In Parısscheidung.‘< Die LEhe wurde 25801 Juli 1928 gelöst.
hatte Abraham 1Nne katholische Dame kennen gelernt, aminens
Eugenie, auf welche schon Jängst ein Auge geworfen hatte
Eugenie hatte sıch ald 111 den berühmten Lıteraten verliebt ber
aus Gewissenspflicht und ohl auch mıt Rucksicht qauf ihren
sehr reichen Onkel der durch und durch katholisch WAar, Velr-
Jangte Kugenie unbedingt katholische Irauung Nie wußte sowohl
VO der Ziviltrauung Abrahams mıiıt Olga, WIC VO der Ehe-
scheidung und hoffte durch dıe Heirat den begabten Lıiıteraten
quf bessere Wege bringen. Eugenie besprach mıiıt Kano-
nısten VO Parıs die Ehe Abraham Ulga Dieser erklärte dıe
Ehe 1s| nach katholischem kıirchenrecht ungultıg, da bıs ZUuUu

Maı 1918 jedwede Ehe zwıschen Getauften und Unge-
tauften ohne kirchliche Dispens ungultig gewesen SCl} das KI1r-
chenrecht abe keinen Unterschied gemacht zwischen getauften
Katholiken, Orthodoxen, Protestanten, Kalvinisten. Ein Grund
der Gültigkeit der aufe zweifeln SC nicht vorhanden Doch
selbst für den Kall daß dıe JTaufe VO Olga zweiıfelhaft SC hınsıcht-
lıch der tatsachlichen pendung dubium acti) Oder ihrer Gültig-
eıt (dubium Juris), 1USSeEe ach der Entscheidung des Heıligen

S} Der Grund, dıe Lhe England schlıeßen, Wr die großeLeichtigkeit für Ausländer, sıch tirauen lassen; denn die Ausländer
bedürfen keiner besonderen Erlaubnis ZUuU Eheschließung; S1e sınd en
englıschen - Staatsangehörigen durchaus esKe-gleichgestellt (vglLoewenfeld, Das Eherecht der europäischen Staaten, 495 )

7 in England findet dıe gerichtliche Auflösung der LEhe SeA:
wesen Ehebruches un olcher geschlechtlicher . Verirrungen, welche
dem Ehebruch gleichstehen: dabeı1ı ist ber unterscheıiden: WEn
der Ehemann agt, genugt der Nachweis einfachen Ehebruches
der Frau; WEenn dagegen die Lihefrau agt, ist der Ehebruch des
Mannes 1U unter besonderen erschwerenden Umständen ein Sche1-
dungsgrund, näamlıch be1l Inzest, Bigamie mit Lhebruch, Notzucht:,
Sodomıie und Bestialıtät, Ehebruch gepaart mıt Trausamer Behandlung(eruelty), der Ehebruch gepaart miıt böslicher Verlassung VOo mindest
weijJähriger Dauer (a 521 f.)


